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KULTURAUFTRAG UND KULTURELLE TÄTIGKEIT DES RUNDFUNKS 

Deutscher Bundestag – Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ – Schlussbericht 
11. Dezember 2007 – Drucksache 16/7000 – Kapitel 3.2.2 – Seite 149 bis 157 

ZITATENSAMMLUNG (Zusammenstellung: Das GANZE Werk) 

Bestandsaufnahme: Rechtliche Grundlagen für den Kultur- und Bildungsauftrag 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes 

Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass insbesondere anspruchsvolle kulturelle 
Sendungen bei den privaten Anbietern aufgrund des hohen Kostenaufwandes in der 
Regel zurücktreten werden. Dem Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks liege ein erweiterter Kulturbegriff zugrunde, der das Ziel hat, in einem umfas-
senden Sinne ein Bild vom politischen, sozialen und geistigen Leben in Deutschland 
in allen seinen Schattierungen zu vermitteln. 

Rundfunkstaatsverträge der Länder 

Der Rundfunkstaatsvertrag enthält (...) in § 11 Abs. 2 S. 4 eine besondere Verpflichtung 
gegenüber der Kultur. So soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk „Beiträge insbesondere 
zur Kultur“ anbieten. Dies ist die deutlichste Regelung des Gesetzgebers zum Kultur-
auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

Verpflichtung durch Gebührenfinanzierung; Möglichkeiten des Gesetzgebers 

Gerade vor dem Hintergrund des jüngsten Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 
11. September 2007, welches die Rundfunkfreiheit sowie die Staatsferne des Verfahrens 
zur Festsetzung der Rundfunkgebühren gestärkt hat, ist es geboten, Auftrag und Gren-
zen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesetzlich zu präzisieren. 

Zusammenfassung: Der Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist von wesentlicher Bedeutung für das kulturelle 
Leben in Deutschland. Um der daraus resultierenden Verantwortung gerecht zu werden, 
gehört es zu seinen Aufgaben: (...) 
- die klassische und die zeitgenössische Kultur gleichermaßen zu fördern, 
- kulturelle Sendungen für unterschiedliche Zielgruppen auszustrahlen, (...). 

Probleme: Popularisierung des Kulturangebotes 

Die Enquete-Kommission (nimmt) auch kritische Stimmen ernst, die vor der Gefahr 
einer zu starken Popularisierung im Sinne einer Verflachung und Trivialisierung warnen. 
Das Angenehme, Publikumswirksame droht mitunter das Polarisierende und Irritie-
rende zu verdrängen. 
Die sich ausbreitende „Formatierung“ von Sendungen, das heißt das Setzen strengerer 
Zeitlimits und Vorgaben für die Kombination von Wort- und Musikbeiträgen, ist tenden-
ziell eine Gefahr für Themen und Kulturtraditionen, die in erheblichem Maße auf Geist, 
Komplexität und Substanz setzen und daher medial nicht so leicht zugänglich gemacht 
werden können. 

Handlungsempfehlungen 

1. Die Enquete-Kommission empfiehlt den Ländern, den Kulturauftrag des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in den Rundfunkstaatsverträgen zu präzisieren. 
3. Die Enquete-Kommission empfiehlt den Ländern, mit der Evaluierung der Erfüllung 
des Kulturauftrags durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine unabhängige 
externe Institution zu beauftragen. 
5. Die Enquete-Kommission empfiehlt den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 
Beiträgen zur Kultur in den Hauptprogrammen breiteren Raum einzuräumen, sie stär-
ker in die Hauptsendezeit zu rücken und mehr Möglichkeiten bereitzuhalten, musika-
lische Werke zusammenhängend darzubieten. 

Materialien für eine Grundsatzdiskussion – Dokumentation 


